
  

 

Interpellation Nr. 69 (Oktober 2011) 
betreffend Roche-Turm und Arbeitsrecht - flankierende Massnahmen ausreichend? Gleich 
lange Spiesse für das regionale Gewerbe? 
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Der von den einheimischen Stararchitekten Herzog & de Meuron entworfene Büroturm ist für den Pharmakonzern 
Roche von ebenso grosser Bedeutung wie für den Kanton Basel-Stadt. Über die direkte wirtschaftliche Wirkung 
hinaus entstehen durch die Zusammenführung der Roche-Standorte erhebliche Spielräume für Neunutzungen. 
Mit 175 Metern und 41 Stockwerken wird er zum höchsten Gebäude der Schweiz, das sich Roche über eine 
halbe Milliarde Schweizer Franken kosten lässt. In rund viereinhalb Jahren sollen die 2000 Arbeitsplätze hoch 
über dem Rhein bezugsbereit sein.  

Bei Grossbaustellen mit einer derart wichtigen wirtschaftlichen Bedeutung für den Standort Basel ist zu erwarten, 
dass die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen mit besonders grosser Sorgfalt abgesichert sind. Kaum ein 
anderer Themenbereich ist derzeit derart hoch politisiert wie die Fragestellungen rund um die flankierenden 
Massnahmen bei der Anstellung von ausländischen Arbeitskräften, der Personenfreizügigkeit und der 
Auftragserteilung an Firmen aus dem EU-Raum.  

Laut einem Bericht in der Zeitung "Sonntag" vom 18.09. 2011 bestehen aber an der Einhaltung der flankierenden 
Massnahmen erhebliche Zweifel. "Sonntag" bezieht sich auf drei voneinander unabhängige Quellen, gemäss 
denen Arbeitsmarktinspektoren zwischen April und Juni bei mehr als einem Dutzend Kontrollen auf der Roche-
Turm-Baustelle festgestellt hätten, dass die Mindestlöhne flächendeckend unterschritten wurden. Zudem mussten 
die Bauarbeiter länger arbeiten als erlaubt. "Wir haben den sehr dringenden Verdacht, dass es auf dieser 
Baustelle zu flächendeckenden Verstössen gegen Mindestlöhne und Arbeitszeitvorschriften gekommen ist", wird 
im erwähnten Bericht ein Eingeweihter zitiert. Erschwert wird die Thematik, dass laut dem Bericht mit einem 
ehemaligen CDU-Ministerpräsidenten in Hessen auch ein hochrangiger deutscher Politiker in die Führung einer 
der beauftragten deutschen Grossfirmen involviert ist.  

In diesem Zusammenhang frage ich den Regierungsrat: 

Zur Situation allgemein:  

1. Wie beurteilt die Regierung die Situation der flankierenden arbeitsrechtlichen Massnahmen in Basel-Stadt 
allgemein?  

2. Welche Erfahrungswerte liegen aufgrund der bereits mehrjährigen Arbeit der paritätischen Kontrollstellen 
und den konkreten Kontrollen auf den Baustellen und in weiteren Branchen vor?  

3. Welche Erfahrungen liegen mit der Koordination zwischen Basel-Stadt und Basel-Landschaft vor?  

4. Wird genügend sicher gestellt, dass das baselstädtische und das regionale Gewerbe bei der 
Auftragsvergabe und Arbeitsüberwachung nicht durch Unterlaufen der Anforderungen benachteiligt wird?  

5. Welche Zusatzmassnahmen sind erforderlich und allenfalls schon ergriffen?  

Zum aktuellen Fall der Baustelle Roche-Turm: 

6. Wie beurteilt die Regierung die aktuellen Problemstellungen bei der Baustelle Roche-Turm?  

7. Welche aktuellen Massnahmen wurden getroffen, welche sind weiter vorgesehen?  

8. Gibt es Reaktionen von einheimischen Mitbewerber, die den Auftrag nicht bekommen haben, weil sie nicht 
konkurrenzfähig waren –  unter Umständen, weil sie sich an die von den flankierenden Massnahmen 
vorgesehenen Vorschriften gehalten haben? 

9. Wird der betreffenden Firma der Auftrag entzogen und dann neu ausgeschrieben? Muss die Firma 
Schadensersatz leisten? 

10. Welche Massnahmen und allfällige weiter gehenden Regelungen sind erforderlich, um solche Vorfälle in 
Zukunft gesichert zu verhindern, zumal im Fall von imageträchtigen Grossbaustellen dieser Art?  
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